
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 20 SSEG Weitergeltung
bestehender Vorschriften

 SSEG - Seeschiffahrts-Erfüllungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.09.2017

§ 20.

Die auf der Grundlage der in § 19 genannten Rechtsvorschrift erlassenen Bestimmungen der

Seeschi.ahrtsverordnung, BGBl. Nr. 189/1981 in der Fassung BGBl. Nr. 502/1994, gelten als auf der Grundlage dieses

Bundesgesetzes erlassen.
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